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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usterk.

iz.
Donnerstag / den 29 May 1800. Erstes Quartal. Den 9 Prairial, VIII.'

Von dem n'eu en schweizerischen Republikaner erscheint taglich ein Stuck. Man abonnirt sich für ei«
Quartal oder 78 Stücke mit 4 Franken in Bern und ausser Bern 5 Franken, wofür das Blatt postfrey geliefert wird.
Abonnements nehmen an, der Verleger, B. Joh, Ant. Ochs in Bern und alle Postämter! die Bürger von Bern können
sich auch an den B. Kieser, Wcibcl des Senats, wohnhaft im Hanse des Senats, wenden.

Die Präuumeranten auf den ersten Band des Neuen republikanischen Blattes erhalten an die Stelle der
ihnen noch fehlenden 44 Numern, ebenso viele Stücke des Neuen Schweiz. Republikaners! wollen sie das Blatt fortsetzen,
so beträgt ihr Abonnement für den Rest des ersten Quartals in Bern 2 Franken und ausser Bern : Fr. 5 Batzen.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung folgender Blätter, von denen noch Epemplare um beygesczt«
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bände, jeder zu 8 Fr. NcncS helvetisches Tagblatt, 2 Bände, jeder zu, 6 Fr.
Supplement dazu 2 Fr. j Neues republikanisches Blatt, 1 Band, 7 Fr.

Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden, sollen in einigen Supplcmcntheften nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abvnnenlen für diese Supplemente gefunden hat. Man pränuincrirt für das erste Heft
mit z Fr. bey den Herausgebern oder bey I. A. Ochs. Briefe und Geld franco-

Vollziehung s - Ausschuß.
Zuschrift der endsuuterzeichneten Bürger

voll Lausanne au den Vollz. Ausschuß.

Wir lesen im Nouvelliste Vaudois N. 44, daß der

B-Secret an, dem grossen Rathe, dessen Vorsitzer
er gegenwärtig ist, keine Kenntniß verschiedener Zn-
fchriften von Lausanne, welche die Vertagung der

Räthe verlangen, geben wollte, unter dem Vorwande,
es seyen die Worte: „ wir ersuchen Sie diese Bitt-
schrift dem grossen Rathe mitzutheilen" von einer

fremden Hand beygesägt. Wir glaubten, Bürger,
in dieser Angabe die Absicht zu erkennen, einen schänd-

lichen Verdacht auf euch zu werfen; es ist Pflicht für
uns, förmlichst zu erklären, daß die von uns unter-
zeichnete Zuschrift jene Worte enthielt, daß dieselben

keineswegs durch euch sind beygesczt worden, daß sie

von der gleichen Hand wie die übrige Zuschrift geschrie-

ben sind, und daß sie einen Theil dieser leztern aus-
machten, ehe irgend ein Name unterzeichnet war.
Wir wissen nicht, ob die Unterzeichner anderer Zu-
schriften vor Einsendung derselben solche Worte beyfügen

ließen; allein wenn auch dieß der Fall seyn sollte,
so hatte der Präsident nicht das Recht, sie dem Rathe,
von welchem ein Theil der Mitglieder die Achtung
aller guten Bürger verdient, zu vorenthalten, und noch

viel weniger die von uns unterzeichîlcte, die ihm selbst

jenen elenden Vorwand nicht darbot, zu verheimlichen.

Wir glauben die Vertagung könne Tausenden von
Bürger», welche nichts anders verlangen, als waS
die Constitution vorsthreibt, keineswegs versagt werden.

Wir bitten Sie, unsere Erklärung dem gesetzgebenden

Corps mitzutheilen, wir fügen derselben eine neue

Abschrift der Zuschrift-, von der die Rede ist, bey,
und unterzeichnen dieselbe nochmals; das gleiche würde

von Seite aller der Bürger geschehen, die ihr zuge-

stimmt hatten, wann wir die Ausfertigung dieses Ih-
nen schuldigen Gerechligkeitsaccs auch nur um eine»

Tag hätten verzögern wollen.

Zuschrift.
Bürger! Die unterzeichneten Bürger des Cantons

Lemgn haben bisdahin Eure Arbeite»! und Eure Be-
mühungcn, um in Helvetien eine, den Sitten, den

Gewohnheiten und dem Charakter der schweizerschen

Völkerschaften angemessenere Ordnung der Dinge ein»

zuführen, stillschweigend beobachtet, weil sie grössere,

schnellere und entscheidendere Maßregeln von Euch er-

warteten.
Es dürfte endlich Zeit seyn, dem seit dem 7. Januar

fortdaurenden Kampfe zwischen überspannten Köpfen
und Männern voll ächter Vaterlandsliebe ein Ende zu



— so —

machen. Es dürfte Zeit sey», die Last, die Helvetica

«ur unwillig trägt, zu erleichtern und bedeutende Er-
sparniß in seine Ausgaben zu bringen; es dürfte, weil
es doch gesagt seyn muß, Zeit seyn die Räthe zu

vertagen, welche der Nation viel Geld kosten, und

statt sich mit dem Wohl des Volkes zu beschäftigen,

unaufhörlich von unruhigen Köpfen bearbeitet, ihre

Sitzungen mit entweder ihrem Auftrage fremden oder

in mancher Hinsicht schädlichen Debatten zubringen.

Was haben dieselben auch wirklich, wenn man einen

Blick insVergangene wirft, seil 2 Iahren gethan? Mit
Amtskleidungcn, Stickercyen u.Federn haben sie sichlange

und noch länger mit ihren Gehalten beschäftigt. Alle

Einnahmequellen, die die Nation in Händen hatte,
haben sie zerstört,, ehe sie für die Befriedigung der

selbst beschlossenen Ausgaben sorgten. Sie haben ein

Auflagenshstem entworfen, das von ihren Finanzkennt-

missm einen wenig vortheilhaften Begriff giebt u. das die

Sat lichkcit des Volkes zerstören hilft. Agenten die

in »ehr vielen Gemeinden nichts weniger als das all-

gemeine Zutrauen genießen, ist der Bezug der Staats-
einkünste ohne irgend eine Controlle überlassen, solchen

Leuten ist das Geheimniß der Glücksumstände der Fa-
milicn anvertraut worden, wodurch es dann sehr bald

zrrr Kenntniß eines jeden, der sich darum kümmert,
gelangte. Sie haben viele Hospitäler, viele Armen-
austasten zu Gnmde gerichtet. Sie haben dieUnterhalts-
quellen einer grossen Menge Familien zerstört. Sie
haben uns der Gefahr des Verlustes des öffentlichen
Gottcödiensts unsrer geheiligten Religion ausgesezt,
indent Sie die Mittel zu Bezahlung der Pfarrer vcr-
züchteten. Sie haben grausame Blutgesetze gegeben

und hierauf ein fremdes peinliches Gesetzbuch eingc-

führt, das weder den Sitten noch den Gewohnheiten
der Hà'tier angemessen ist. Sie haben ein bür-
zeitliches Gesetzbuch abzufassen angefangen, das

wenn es sollte angenommen werden, den Advocaten
allein Nutzen bringen würde. Sie haben ein Gesetz

für die Munizipalitätcn und Gmieindskammern ent-
worsen das, ohne die unzucrmüdcnde Geduld derer
die das Gesetz angeht in jeder Gemeinde offenen Krieg
hätte hervorbringen müssen. Die Anstalten der Ge-
schwornengerichte und der Friedensrichter? die vielleicht
einen Theil der Uebel, die die Schweiz drücken, hät-
ten mindern können, sind vernachläßigt worden. Ohne
dazu beauftragt zu seyn, wollten sie der Schweiz
eine neue Verfassung geben, die den JUtri-ganten,
welchen sie alle mögliche Plätze in die Hände spielen

mußte, allein hätte frommen können. — Der
Tag indeß, an welchem sie sich run das Va-
terland verdient gemacht haben, ist jener des 7. Ja-
nuars. Die Unruhstifter waren eestaunt, die Herr-

sehende Minorität, diese Minorität, die an all'unserm
Jammer Schuld ist, fand ihre Plane zerstört und Ihr
wurdet erwählt.

Endlich gcftzt auch, diese Räthe könnten in Zeiten
der Ruhe und des Friedens der Republik nothwendig
seyn, so ist doch wohl erwiesen, daß sie ihr in den

gegenwärtigen Tagen der Trauer und des Unglücks

unnütz sind: Gedrängt zwischen zwey grossen Massen

kann Helvetien sich sein Schicksal nicht selbst besiunmen.

Können Abänderungen der alten Gesetze und eine neue

Constitution, in dem Zeitpunkte, in dem wir uns

befinden, nothwendig seyn? Müssen wir nicht befürch-

ten, man werde Blicke des Mitleids/ aber nicht des

theilnchmenden, sondern des verachtenden Mitleids auf
die Nation werfen? Beschäftigen, wjr uns vielmehr mit
Ersparnis!, und verminderen unsere Lasten; die Ver-
tagung der Räthe wird die Republik euiec täglichen

Ausgabe von etwa 100 Louisd'or entheben und es

werden alsdann die Truppen, deren Sold rückständig

ist, richtiger bezahlt werden können; man wird viel-

leicht die leidenden Gemeinden unterstützen, den Rüi»
der Bürger verhüten, den Verkauf der Nationalgüler.
verschieben, und durch kräftigere Uiirerstützungen die

Verzweiflung der Unglücklichen, die der Krieg ins

Elend stürzte, mindern können.

Wir ersuchen Euch, Bürger, diese Bittschrift dein

gesetzgebenden Corps mitzutheilen, und wir wiederho-

len Euch feyerlich, daß Ihr unser vollkommenstes Zu-
trauen genießet, und daß wir zum voraus allen

Maßregeln, die Euch Eure Weisheit u.Euer ächter Pa-
triotismus eingeben werden, unsern Beyfall schenken.

Unter;. I. G- Bergier. R. Nötingcr. Ansermier.

G. Boucherie. S. Doy. I. P. Haldy. F. L-

Jaquenod. H. Dcaux. L. Dalcr. H. L. Turlaz.
C. Doy. V- Dipmer. Waalwyck, Sohn- -

I. Faßnacht. P. Seigneux. I. F. Barbey.
F. Archinard. I. I. Bally. Poudret. A»

Veyrein. I. B. Lacour. Fevot.

Gesetzgebung:
Sengt, is. May.

(Fortsetzung.

In geschloßner Sitzung, wird ein Beschluß verlesen.
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